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Verordnung
zur Aufhebung der Verordnung über die Bildung 

von Staatlichen Forstwirtschaftsbetrieben.
Vom 19. Februar 1959

§ 1
Es werden aufgehoben:

1. die Verordnung vom 14. Februar 1952 über die 
Bildung von Staatlichen Forstwirtschaftsbetrieben 
(GBl. S. 149);

2. die Verordnung vom 24. November 1955 zur Ände
rung der Verordnung über die Bildung von Staat
lichen Forstwirtschaftsbetrieben (GBl. I S. 851);

3. die Dritte Durchführungsbestimmung vom 11. Ja
nuar 1956 zur Verordnung über die Bildung von 
Staatlichen Forstwirtschaftsbetrieben (GBl. I S. 73);

4. die Vierte Durchführungsbestimmung vom 24. Au
gust 1956 zur Verordnung über die Bildung 
von Staatlichen Forstwirtschaftsbetrieben (GBl. I
S. 694).

§ 2
Aufgaben, Organisation und Tätigkeit der staatlichen

Forstwirtschaftsbetriebe werden durch Anordnung des
Ministers für Land- und Forstwirtschaft geregelt.

§ 3
Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkündung in

Kraft.
Berlin, den 19. Februar 1959

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

Der Minister für Land- und 
Forstwirtschaft 

S t o p h  R e i c h e l t
Stellvertreter des Vorsitzen

den des Ministerrates

Anordnung
über die Aufgaben der staatlichen Forstwirtschafts
betriebe und die Betreuung des LPG- und Privat

waldes.
Vom 11. Februar 1959

Im Einvernehmen mit dem Minister des Innern, dem 
Minister der Finanzen und der Staatlichen Plan
kommission sowie nach Anhören der Zentralvorstände 
der Gewerkschaft Land und Forst und der Vereinigung 
der gegenseitigen Bauernhilfe wird folgendes an
geordnet:

. § 1
(1) Für die staatlichen Forstwirtschaftsbetriebe gilt 

das Rahmenstatut (Anlage).
(2) Werden durch die Räte der Bezirke auf der Grund

lage dieses Rahmenstatuts gesonderte Statuten be
schlossen, so sind die im Rahmenstatut enthaltenen 
Grundsätze zu wahren.

(3) Bis zum Erlaß von Statuten durch die Räte der 
Bezirke gilt das Rahmenstatut unmittelbar.

§ 2
(1) Juristische Personen, die bisher die Bewirtschaf

tung ihres Waldbesitzes mit eigenen Forstfachkräften 
durchführten, haben für den weiteren Einsatz von Forst
fachkräften mit der erforderlichen Qualifikation die 
Zustimmung des Rates des Kreises, Abteilung Land- 
und Forstwirtschaft, einzuholen.

(2) Wird die Zustimmung versagt, ist der Einspruch 
beim Rat des Bezirkes, Abteilung Land- und Forst
wirtschaft, zulässig. Dessen Entscheidung ist endgültig;

j §3
(1) Den staatlichen Forstwirtschaftsbetrieben obliegt 

i die Betreuung des Genossenschafts- und Privatwaldes 
I sowie des Waldes anderer juristischer Personen, weiter-
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